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§ 105 W-JagdG Bestellung eines
Vertreters des

Jagdausubungsberechtigten

W-JagdG - Wiener Jagdgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2025

(1) Jeder Jagdausubungsberechtigte, dessen Wohnsitz sich nicht in Wien befindet, hat binnen vier Wochen nach
Erlangung der Jagdaustubungsberechtigung (Beginn eines Pachtverhaltnisses, Bestellung zum Gemeindejagdverwalter)
hinsichtlich der in die Zustandigkeit der Kommission fallenden Angelegenheiten einen bevollmachtigten Vertreter mit
dem Wohnsitz in Wien zu bestellen, der als Vertreter bzw. Zustellungsbevollmachtigter im Sinne des8 10 des
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBI. Nr. 51, und der 88 9und 10 des Zustellgesetzes -
ZustG,BGBI. Nr. 200/1982, gilt und dessen Name und Wohnort dem Vorsitzenden der zustandigen Kommission und
dem Jagdbezirksbeirat bekanntzugeben sind.

(2) UnterlaBt es der Jagdaustubungsberechtigte, innerhalb der im Abs. 1 genannten Frist einen geeigneten Vertreter
bekanntzugeben, so hat der Magistrat Uber Antrag des Vorsitzenden der zustandigen Kommission einen Vertreter zu
bestimmen und ihn dem Jagdausubungsberechtigten, dem Vorsitzenden und dem Jagdbezirksbeirat bekanntzugeben.
Dieser Vertreter ist befugt, den Jagdaustbungsberechtigten solange rechtswirksam zu vertreten, als dieser nicht einen
anderen geeigneten Vertreter bestellt und dem Vorsitzenden der Kommission namhaft gemacht hat.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/w-jagdg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/w-jagdg/paragraf/9
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1982_200_0/1982_200_0.pdf
file:///

	§ 105 W-JagdG Bestellung eines Vertreters des Jagdausübungsberechtigten
	W-JagdG - Wiener Jagdgesetz


